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Bericht und Beschlussempfehlung 

des Innen- und Rechtsausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Integration und Teilhabe (Integrations- und  
Teilhabegesetz für Schleswig-Holstein - IntTeilhG) 

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
Drucksache 19/1640 

Mit Plenarbeschluss vom 28. August 2019 hat der Landtag den Gesetzentwurf feder-
führend an den Innen- und Rechtsausschuss und mitberatend an den Sozialausschuss 
überwiesen. 

Der mitberatende Sozialausschuss hat die Vorlage in mehreren Sitzungen beraten und 
sich in seiner Sitzung am 5. November 2020 im Vorwege dem Votum des federführen-
den Innen- und Rechtsausschusses angeschlossen. 

Der federführende Innen- und Rechtsausschuss hat schriftliche Stellungnahmen zu 
der Vorlage angefordert und eine mündliche Anhörung durchgeführt. In seiner Sitzung 
am 19. Mai 2021 schloss der Innen- und Rechtsausschuss die Beratung des Gesetz-
entwurfs ab. Im Rahmen der Beratung wurde ein Änderungsantrag der Abgeordneten 
des SSW sowie ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD mehrheitlich abgelehnt. 
Ein Änderungsantrag der regierungstragenden Fraktionen wurde mehrheitlich ange-
nommen. 

Mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
von SPD und SSW empfiehlt der Ausschuss dem Landtag, den Gesetzentwurf in der 
Fassung der rechten Spalte der nachfolgenden Gegenüberstellung anzunehmen. Än-
derungen gegenüber dem Ursprungsgesetzentwurf sind durch Fettdruck kenntlich ge-
macht. 
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Entwurf eines Gesetzes zur  
Integration und Teilhabe  

(Integrations- und Teilhabegesetz für  
Schleswig-Holstein - IntTeilhG) 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: 

Ausschussvorschlag: 

Teil 1  
Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1  
Zweck 

§ 1  
Zweck 

(1) Das Gesetz dient dem Zweck, klare Integ-
rationsziele festzulegen und die für die Errei-
chung dieser Ziele notwendigen Maßnahmen 
und Instrumente zu regeln. Diese Maßnah-
men sollen so gestaltet und angewendet wer-
den, dass sie die Integration als gesamtge-
sellschaftlichen Prozess umsetzen, der durch 
die Träger der öffentlichen Verwaltung unter-
stützt wird. 

 unverändert 

(2) Das Land wirkt darauf hin, dass die für die 
Integration und Teilhabe relevanten Struktu-
ren und Maßnahmen ein abgestimmtes Sys-
tem ergeben, das auch auf regionaler und lo-
kaler Ebene die Integration und Teilhabe 
nachhaltig befördert. Das Engagement und 
der Wille zur Integration und Teilhabe werden 
erwartet. 

 

§ 2  
Begriffsbestimmung 

§ 2  
Begriffsbestimmung 

Menschen mit Migrationshintergrund im 
Sinne des Gesetzes sind: 

Menschen mit Migrationshintergrund im 
Sinne des Gesetzes sind Personen, die 
selbst nicht die deutsche Staatsangehö-
rigkeit besitzen oder von denen mindes-
tens ein Elternteil die deutsche Staatsan-
gehörigkeit nicht durch Geburt besitzt. 

1. alle zugewanderten und nicht zugewan-
derten Ausländerinnen und  Ausländer, 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: 

Ausschussvorschlag: 

2. alle nach 1955 auf das heutige Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland zugewan-
derten Deutschen und 

 

3. alle Deutschen mit zumindest einem nach 
1955 auf das heutige Gebiet der Bundes-
republik Deutschland zugewanderten El-
ternteil. 

 

Teil 2  
Integrationsziele 

Teil 2  
Integrationsziele 

§ 3  
Grundsatz 

§ 3  
Grundsatz 

(1) Ziele sind insbesondere: 

1. die Integration und Teilhabe von Men-
schen mit Migrationshintergrund in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, 
insbesondere in der lokalen Gemein-
schaft, zu ermöglichen, zu fördern und zu 
gestalten; 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, die Integra-
tion und Teilhabe von Menschen mit Migrati-
onshintergrund in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens, insbesondere in der lo-
kalen Gemeinschaft, zu ermöglichen, zu för-
dern und zu gestalten. 

(2) Dieses Ziel wird insbesondere geför-
dert durch: 

2. der Zugang zu Schule, Ausbildung und Ar-
beit und damit auch die ökonomische Un-
abhängigkeit; 

1. den Zugang zu deutscher Sprache, früh-
kindlicher Bildung, zu Schule, Ausbildung 
und Arbeit und damit auch zu ökonomi-
scher Unabhängigkeit; 

3. die interkulturelle Öffnung, um Zugangs-
barrieren und Abgrenzungsmechanismen 
abzubauen und Teilhabechancen zu ver-
bessern; 

2. die interkulturelle Öffnung, um Zugangs-
barrieren und Abgrenzungsmechanismen 
abzubauen und Teilhabechancen zu ver-
bessern; 

4. die Einbindung von Menschen mit Migra-
tionshintergrund in demokratische Struk-
turen und Prozesse zu fördern und zu ver-
bessern; 

3. die Förderung und Verbesserung der 
Einbindung von Menschen mit Migrations-
hintergrund in demokratische Strukturen 
und Prozesse; 

5. jeder Form von Rassismus und ethnischer 
Diskriminierung entgegenzutreten; 

4. das Entgegentreten gegen jede Form 
von Rassismus, Antisemitismus und 
ethnischer Diskriminierung; 

6. das Verständnis für die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung und deren Ak-
zeptanz in der Gesellschaft zu stärken; 

5. die Stärkung des Verständnisses für 
die freiheitlich demokratische Grundord-
nung und deren Akzeptanz in der Gesell-
schaft; 

7. mehr Menschen zu ermöglichen, die Vo-
raussetzungen für eine Einbürgerung zu 
erfüllen. 

6. Maßnahmen, die ermöglichen, dass 
mehr Menschen die Voraussetzungen für 
eine Einbürgerung erfüllen. 

(2) Maßnahmen werden an dem individuellen 
Bedarf der Menschen mit Migrationshinter-

(3) Maßnahmen werden an dem individuellen 
Bedarf der Menschen mit Migrationshinter-
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: 

Ausschussvorschlag: 

grund ausgerichtet. Der Zugang zu Integrati-
onsangeboten wird mit Beginn des Aufent-
halts in Deutschland geschaffen. Der aufent-
haltsrechtliche Status bleibt davon unberührt. 
Bei allen Maßnahmen ist auf die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen und Mädchen 
zu achten. 

grund ausgerichtet. Der Zugang zu Integrati-
onsangeboten wird mit Beginn des Aufent-
halts in Deutschland geschaffen. Der aufent-
haltsrechtliche Status bleibt davon unberührt. 
Bei allen Maßnahmen ist auf die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen und Mädchen 
zu achten. 

§ 4  
Sprachförderung 

§ 4  
Sprachförderung 

Das Land unterstützt Menschen mit Migrati-
onshintergrund ab ihrer Ankunft in Schleswig-
Holstein bedarfsgerecht beim Erlernen der 
deutschen Sprache. Zugleich ist das eigene 
Engagement der Menschen mit Migrations-
hintergrund beim Spracherwerb unerlässlich. 
Für die Integration und Teilhabe von Men-
schen mit Migrationshintergrund in allen Be-
reichen des gesellschaftlichen Lebens sind 
ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache von zentraler Bedeutung. 

 unverändert 

§ 5  
Bildung 

§ 5  
Bildung 

(1) Das Land wirkt auf die Verwirklichung glei-
cher Bildungschancen für Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund sowie auf die Bil-
dung für Akzeptanz und Toleranz von kulturel-
ler und ethnischer Vielfalt im frühkindlichen 
Bereich, an Schulen und in der Erwachsenen-
bildung hin. 

(1) Das Land wirkt auf die Verwirklichung glei-
cher Bildungschancen für Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund sowie auf die Bil-
dung für Akzeptanz und Toleranz von kulturel-
ler, religiöser und ethnischer Vielfalt im früh-
kindlichen Bereich, an Schulen, an Hoch-
schulen und in der Erwachsenenbildung hin. 

(2) Das Land unterstützt die Stärkung und 
Weiterentwicklung nachhaltiger Strukturen 
chancengerechter Elternbeteiligung am Bil-
dungsweg der Kinder und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund sowie die Zusammen-
arbeit der Eltern mit Akteurinnen und Akteu-
ren und Einrichtungen im Bildungsbereich. 

(2) unverändert 

(3) Das Land verfolgt das Ziel, herkunftsstaat-
lichen Unterricht unter staatlicher Aufsicht 
auszubauen. 

(3) unverändert 

§ 6  
Ausbildung und  
Beschäftigung 

§ 6  
Ausbildung und  
Beschäftigung 

(1) Menschen mit Migrationshintergrund stel-
len ein wichtiges Potenzial an qualifizierten 

 unverändert 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: 

Ausschussvorschlag: 

Fachkräften oder zu qualifizierenden zukünf-
tigen Fachkräften dar. 

(2) Die Integration in Beruf und Arbeit sind zu 
fördern. Ausbildung- und Beschäftigungsfä-
higkeit von Menschen mit Migrationshinter-
grund sind zu stärken. Dabei sind die indivi-
duellen Potenziale, insbesondere Mehrspra-
chigkeit und berufliche Qualifikation, zu be-
rücksichtigen. 

 

(3) Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sol-
len so gestaltet werden, dass sie die Chancen 
für Menschen mit Migrationshintergrund auf 
einen Berufsabschluss fördern. 

 

(4) Das Land fördert die interkulturelle Kompe-
tenz auf Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite. 

 

§ 7  
Bekenntnis zur freiheitlich  
demokratischen Grundord-

nung, Antirassismus 

§ 7  
Bekenntnis zur freiheitlich  
demokratischen Grundord-

nung, Antirassismus 

(1) Von allen Menschen sind die Gesetze ein-
zuhalten und die durch das Grundgesetz und 
die Landesverfassung geschützten gemein-
samen Grundwerte anzuerkennen. 

(1) Von allen Menschen sind die durch das 
Grundgesetz und die Landesverfassung ge-
schützten gemeinsamen Grundwerte anzuer-
kennen. 

(2) Das Land tritt gegen jede Form von Ras-
sismus und ethnischer Diskriminierung ein 
und sieht sich in besonderer Verantwortung 
und Pflicht zum Dialog sowie zur Förderung 
von Gegenmaßnahmen und Zivilcourage. 
Das Themenfeld Antidiskriminierung wird ins-
besondere Bestandteil von Fortbildungs- und 
Qualifizierungsangeboten. 

(2) Das Land tritt gegen jede Form von Ras-
sismus, Antisemitismus und ethnischer Dis-
kriminierung ein und sieht sich in besonderer 
Verantwortung und Pflicht zum Dialog sowie 
zur Förderung von Gegenmaßnahmen und Zi-
vilcourage. Das Themenfeld Antidiskriminie-
rung wird insbesondere Bestandteil von Fort-
bildungs- und Qualifizierungsangeboten. 

Teil 3 
Aufgaben und Maßnahmen 

Teil 3 
Aufgaben und Maßnahmen 

§ 8 Koordinierung der  
Integration 

§ 8 Koordinierung der  
Integration 

(1) Die Landesregierung koordiniert integrati-
onsspezifische und der Integration dienende 
Maßnahmen auf regionaler und lokaler Ebene 
und der verschiedenen Fachressorts, die an 
der Verwirklichung der Gesetzesziele mitwir-
ken. Sie ist für die fachübergreifende Abstim-
mung zu Fragen der Integration und Teilhabe 
von Menschen mit Migrationshintergrund zu-
ständig. 

 unverändert 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: 

Ausschussvorschlag: 

(2) Sie unterstützt bei der Koordinierung, Wei-
terentwicklung und Steuerung von Integrati-
ons- und Teilhabestrukturen und Integrations-
maßnahmen, die auf die Landes-, regionale 
oder lokale Ebene ausgerichtet sind. Das 
Land berät die Kreise, kreisfreien Städte und 
Gemeinden bei der Umsetzung dieses Geset-
zes, soweit sie betroffen sind. 

 

§ 9  
Integrationsfolgen- 

abschätzung 

§ 9  
Integrationsfolgen- 

abschätzung 

Die Landesverwaltung prüft, ob bei der Erfül-
lung von hoheitlichen Aufgaben, die unter-
schiedliche Auswirkungen auf Menschen mit 
oder ohne Migrationshintergrund haben kön-
nen, Maßnahmen getroffen werden können, 
die die gleichberechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Migrationshintergrund fördern. 

 unverändert 

§ 10  
Integrations- und  

Zuwanderungsmonitoring 

§ 10  
Integrations- und 

Zuwanderungsmonitoring 

(1) Das für Integration zuständige Ministerium 
legt dem Landtag in den ersten sechs Jahren 
nach Inkrafttreten des Gesetzes alle zwei 
Jahre, danach alle fünf Jahre einen Integrati-
ons- und Zuwanderungsbericht vor, der unter 
Berücksichtigung der Rahmenbedingungen 
auf den Ebenen der Europäischen Union, des 
Bundes und der Kommunen 

 unverändert 

1. die Bevölkerungsentwicklung unter be-
sonderer Berücksichtigung der verschie-
denen Formen der Zuwanderung, 

 

2. den Stand der Integration und Teilhabe 
von Menschen mit Migrationshintergrund 
anhand von Zielen und Indikatoren sowie 

 

3. die integrations- und teilhabespezifischen 
Strukturen und Maßnahmen sowie Leis-
tungen im Land  

auf Grundlage vorhandener Daten dokumen-
tiert und bewertet. 

 

(2) Alle zwei Jahre wird eine kommentierte 
Zuwanderungs- und Integrationsstatistik ver-
öffentlicht. 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: 

Ausschussvorschlag: 

§ 11  
Spezifische Maßnahmen 

§ 11  
Spezifische Maßnahmen 

Zur Umsetzung der in § 3 genannten Ziele un-
terstützt das Land Maßnahmen, die 

Zur Umsetzung der in § 3 genannten Ziele un-
terstützt das Land Maßnahmen, die 

1. sich auf die Gestaltung eines von gegen-
seitigem Respekt getragenen Zusammen-
lebens in Stadtteilen, Wohnquartieren und 
Nachbarschaften beziehen, 

1. unverändert 

2. sich dem aktiven Einsatz gegen Rassis-
mus, ethnische Diskriminierung und Aus-
grenzung von Menschen mit Migrations-
hintergrund widmen, indem in verschiede-
nen Tätigkeitsfeldern (z.B. Arbeit, Woh-
nen, Bildung, Gesundheit) Akteure und In-
stitutionen für die Problematik von Diskri-
minierung und Rassismus sensibilisiert 
werden, 

2. sich dem aktiven Einsatz gegen Rassis-
mus, Antisemitismus, ethnische Diskri-
minierung und Ausgrenzung von Men-
schen mit Migrationshintergrund widmen, 
indem in verschiedenen Tätigkeitsfeldern 
(z.B. Arbeit, Wohnen, Bildung, Gesund-
heit) Akteure und Institutionen für die 
Problematik von Diskriminierung und Ras-
sismus sensibilisiert werden, 

3. der Förderung des bürgerschaftlichen En-
gagements von und für Menschen mit 
Migrationshintergrund dienen sollen, 

3. den Stellenwert des Ehrenamts be-
rücksichtigen, 

4. auf die interkulturelle Öffnung von Institu-
tionen, Organisationen und Gesellschaft 
durch Aus- und Fortbildung hinwirken, 

4.  unverändert 

5. dem Aufbau oder dem Erhalt von Integra-
tions- und Teilhabestrukturen dienen, 

5.  unverändert 

6. die Teilhabe von Menschen mit Migrati-
onshintergrund an gesellschaftlichen Aus-
handlungs- und Entscheidungsprozessen 
voranbringen, 

6.  unverändert 

7. durch altersangemessene kulturelle und 
politische Bildung Teilhabechancen, ins-
besondere für junge Menschen mit Migra-
tionshintergrund, eröffnen, 

7.  unverändert 

8. die arbeitsmarktliche Integration und Un-
abhängigkeit fördern, 

8.  unverändert 

9. auf eine gesellschaftliche Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund 
durch Sport und in den Strukturen des or-
ganisierten Sports hinwirken, 

9.  unverändert 

10. sich auf die Integration und Teilhabe von 
Menschen mit Migrationshintergrund an 
Hochschulen beziehen, 

10.  unverändert 

11. Menschen mit Migrationshintergrund in ih-
rer Rolle als Verbraucherinnen und Ver-
braucher im Marktgeschehen stärken und 

11.  unverändert 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: 

Ausschussvorschlag: 

die interkulturelle Öffnung der Verbrau-
cherberatung und Verbraucherbildung vo-
ranbringen, 

12. die Integration und Teilhabe von Men-
schen mit Migrationshintergrund unter Be-
achtung der besonderen Rahmenbedin-
gungen im ländlichen Raum fördern sowie 

12.  unverändert 

13. durch Digitalisierung die Integration und 
Teilhabe von Menschen mit Migrationshin-
tergrund unterstützen, 

13.  unverändert 

14. ein friedliches Zusammenleben in Vielfalt 
und den Zusammenhalt der Gesellschaft 
befördern, 

14.  unverändert 

15. der Förderung der interkulturellen Kompe-
tenz sowohl in staatlichen, soweit sie dem 
Landesrecht unterliegen, als auch in lan-
desgeförderten Aus-, Fort- und beruflichen 
Weiterbildungsangeboten, dienen. Das 
Land kann die Unterstützung der Ange-
bote von der Bereitschaft der Maßnah-
menträger zur Förderung der interkulturel-
len Kompetenz abhängig machen. 

15.  unverändert 

16. den Zugang zu ausländerrechtlichen In-
formationen gewährleisten und landes-
weit analog wie digital ausbauen. 

16.  unverändert 

Teil 4 
 Interessenvertretung 

Teil 4 
 Interessenvertretung 

§ 12  
Teilhabe in Gremien 

§ 12  
Teilhabe in Gremien 

Auf eine angemessene Beteiligung von Men-
schen mit Migrationshintergrund in Meinungs-
bildungs- und Entscheidungsprozessen ist 
hinzuwirken. In allen Gremien des Landes ist 
sicherzustellen, dass die Interessen der Men-
schen mit Migrationshintergrund berücksich-
tigt werden. Das Land soll eine Beteiligung in 
solchen Gremien ermöglichen, soweit dies 
der Förderung der Ziele dieses Gesetzes 
dient. 

 unverändert 

§ 13  
Integrationsbeirat 

§ 13  
Integrationsbeirat 

(1) Zur Unterstützung der Landesregierung in 
wesentlichen Fragen der Integrations- und 

 unverändert 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: 

Ausschussvorschlag: 

Teilhabepolitik ist in dem für Integration zu-
ständigen Ministerium ein Beirat als beraten-
des Gremium einzurichten. Der Beirat ist bei 
Vorhaben der Landesregierung anzuhören, 
soweit diese durch Gesetz oder Verordnung 
zu regeln sind und spezifisch Integrations-
maßnahmen für Menschen mit Migrationshin-
tergrund betreffen. 

(2) Die Mitglieder werden von dem für Integra-
tion zuständigen Ministerium für die Dauer 
von zwei Jahren berufen. 

 

(3) Im Beirat sollen unter anderem Vertreter 
der Kommunen und Menschen mit Migrations-
hintergrund vertreten sein. 

 

(4) Für den Beirat wird zur Vorbereitung der 
Sitzungen sowie zur Umsetzung der Sit-
zungsergebnisse eine Geschäftsstelle bei 
dem für Integration zuständigen Ministerium 
eingerichtet. 

 

(5) Das Nähere bestimmt das für Integration 
zuständige Ministerium durch Erlass. 

 

Teil 5 
Aufgaben der Kommunen 

Teil 5 
Aufgaben der Kommunen 

§ 14  
Aufgaben der Kommunen 

§ 14  
Aufgaben der Kommunen 

Die Kreise, Gemeinden und Ämter tragen im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung, 
ihrer jeweiligen finanziellen Leistungsfähigkeit 
und nach Maßgabe der Gesetze eine beson-
dere Mitverantwortung bei der Verwirklichung 
der genannten Ziele. 

 unverändert 

Teil 6  
Schlussvorschriften 

Teil 6  
Schlussvorschriften 

§ 15  
Ausschluss der Klagbarkeit 

§ 15  
Ausschluss der Klagbarkeit 

(1) Subjektiv-öffentliche Rechte, insbeson-
dere Ansprüche auf finanzielle Förderung, 
werden durch dieses Gesetz nicht begründet. 

 unverändert 

(2) Eine Förderung nach diesem Gesetz er-
folgt nach Maßgabe des Landeshaushalts so-
wie subsidiär zu einer Förderung durch die 
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Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP: 

Ausschussvorschlag: 

Europäische Union, den Bund oder andere 
Akteure. 

§ 16  
Inkrafttreten 

§ 16  
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 

 unverändert 

  

 


